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LANDKREIS GIESSEN 

Der Kreisausschuss 

Az.:  

Sachbearbeiter:  

Telefonnummer:  

Vorlage Nr.: 0155/2016 

Gießen, den 5. September 2016 

 

 

Beschlussvorlage des Kreisausschusses 

 

 

Richtlinie des Landkreises Gießen zur Unterstützung von Betreuungsangeboten 

an Grund- und Förderschulen (Lernhilfe) 

 

Beschluss-Antrag: 

 

Der Kreistag beschließt die Anpassung der beiliegenden Richtlinie des 

Landkreises Gießen zur Unterstützung von Betreuungsangeboten an 

Grundschulen und Grundstufen an Förderschulen (Lernhilfe). 

 

 

Begründung: 

 

Die Bereitstellung von verlässlichen und bedarfsorientierten Bildungs- und 

Betreuungsangeboten für Schülerinnen und Schüler, auch über die 

Unterrichtszeit hinaus, ist eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe, die 

den sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen Rechnung trägt. 

Bereits im Jahr 1992 wurde vom Land Hessen erstmals die Möglichkeit 

geschaffen, Betreuungsangebote in Grund- und Förderschulen (Lernhilfe) 

einzurichten, um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden. 

Um ein höheres Maß an Qualität der Betreuung zu gewährleisten und 

gleichzeitig den Trägern der Angebote Planungssicherheit zu geben, stellt der 

Landkreis Gießen seit dem Jahr 2009 Kreiszuwendungen zur Verfügung.  

Die Finanzierung dieser Betreuungsangebote setzt sich aus den Zuwendungen 

des Landes Hessen, des Schulträgers, den Beiträgen der Eltern sowie Spenden 

und gegebenenfalls Zuwendungen der Kommunen zusammen. 

Mit der Aufnahme in den Pakt für den Nachmittag konnte eine weitere 

qualitative Verbesserung der Betreuungssituation im Landkreis Gießen 

realisiert werden. 

 

Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen kommunalen Zuwendungen 

beabsichtigt der Landkreis Gießen zukünftig die Paktangebote mit 220 € je 

vertraglich angemeldetem Kind an fünf Tagen bis 14.30 Uhr zu fördern. Die 

anderen Angebote werden weiterhin mit 110 € je vertraglich angemeldetem 

Kind bezuschusst. Diese Zuschüsse finden Berücksichtigung bei der 

Berechnung der kostendeckenden Schulumlage 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

Es entstehen Kosten in Höhe von  560.000 € 

Die Mittel müssen im Teilergebnishaushalt 21.1.01.01-712 700 42 zur 

Verfügung gestellt werden. 

 

________________________________________________________________ 

 

Folgekosten: 

 

 

 

Sonstiges/Bemerkungen: 

 

 

Mitzeichnung: 

 

FD Schule  

 

 

   

     

Organisationseinheit  Silke Dörr  

Sachbearbeiterin 

 Matthias Spangenberg 

FD- und stellv. FBL-Leiter 

     

   

 

 

  

     

  Dr. Christiane Schmahl 

Erste 

Kreisbeigeordnete 

  

 

 

Zustimmungsvermerk/Sichtvermerk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss des _______________________ 

vom:  

Die Vorlage wird – mit Zusatzbeschluss -  

genehmigt - nicht genehmigt - zurückgestellt 

 

Zur Beglaubigung 
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